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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	Ermittlung: 
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	OENormen: * Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) insbes. §§ 18, 23, 52 und 53     
* Bauarbeiterschutzverordnung BGBl. 340/94 §§ 5 (5. und 6.)     
* ÖNORM EN 474-4 "Anforderungen für Baggerlader"     
* Merkblatt M 250 der AUVA: "Erdbaumaschinen"     
* Mappe der AUVA: Sicherheit am Bau: Erdarbeiten
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: * Merkblatt M 250 der AUVA: Erbaumaschinen, Gräben,Graben und Künetten     
* Fahrausweis HUB 11 der AUVA     
* Betriebsbeschreibung und Wartungsanleitung der Hersteller/Erzeuger/Inverkehrbringer
	ja: 0
	nein: 1
	Hinweis: 
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	Massnahmen: * Tägliche Kontrolle vor Arbeitsbeginn wie Sicherheitseinrichtungen, Kamera, Bremsen, Reifen, Kühlwasser, Ölstand, Hydraulikanlage,...
* Abschmieren lt. Schmierplan
* Reparaturen durch Fachkundige Personen
* Arbeiten an Hydraulikanlagen nur im drucklosen Zustand durchführen
* Erforderliche PSA verwenden - Handschuhe nach EN 388, ev. Schutzbrille, Schutzhelm, Sicherheitsschuhe
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